
 

                 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für Fernreise Workshops 

1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten für alle Fernreise-Workshops, Schulungen und 
Veranstaltungen der AO Abenteuer-Touren GmbH 
(nachfolgend „Veranstalter“). 
1.2 Abweichende Bedingungen der Teilnehmer/innen 
finden keine Anwendung, es sei denn, der Veranstalter 
stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 
1.3 Mit der Anmeldung erkennt der/die Teilnehmer/in 
diese AGB als verbindlich an. 
 
2. Anmeldung und Vertragsabschluss 
2.1 Die Anmeldung erfolgt schriftlich oder elektronisch 
per E-Mail an workshop@abenteuer-touren.de oder über 
die Webseite https://abenteuer-touren.de/fernreise-
workshop . Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem 
Veranstalter den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. 
 2.2 Der Vertrag kommt mit der schriftlichen oder per E-
Mail versendeten Buchungsbestätigung des Veranstalters 
zustande.  
2.3 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Vergabe der 
Plätze erfolgt nach Reihenfolge des Zahlungseingangs. 

 
3. Leistungsumfang 
3.1 Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich 
ausschließlich aus der jeweiligen Workshop-
Ausschreibung. 
3.2 Die Leistungen des Workshops ergeben sich 
verbindlich aus der Workshop-Ausschreibung. 
3.3 Für Wohnmobile stehen keine Ver- und 
Entsorgungsmöglichkeiten (Frischwasser, Grauwasser, 
Schwarzwasser, Strom) zur Verfügung und sind nicht vom 
Veranstalter geschuldet. Die Anreise muss entsprechend 
vorbereitet erfolgen und die Teilnehmer/ Innen müssen 
selbst eine Ver- und Entsorgung organisieren. 
 
4. Teilnahmegebühr und Zahlungsbedingungen 
4.1 Die Teilnahmegebühr ergibt sich aus der jeweiligen 
Workshop-Ausschreibung. Sie beinhaltet die 
Umsatzsteuer.  
4.2 Nach Erhalt der Buchungsbestätigung ist die 
Teilnahmegebühr innerhalb der angegebenen Frist 
vollständig zu bezahlen. 

4.3 Zahlungen auf den Reisepreis vor der Beendigung der 
Reise erfolgen gegen Aushändigung des 
Sicherungsscheines im Sinne von § 651t BGB, der Namen 
und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, 
verständlicher und hervorgehobener Weise enthält. 
4.4 Abweichend von Ziff. 4.3 kann der volle Reisepreis für 
eine Reise auch ohne die Aushändigung eines 
Sicherungsscheins verlangt werden, wenn die Reise nicht 
länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung 
eingeschlossen ist und der Reisepreis 500 EUR nicht 
übersteigt. 
4.5 Kommt der Kunde mit der Zahlung teilweise oder 
vollständig in Verzug, so ist der Veranstalter nach 
Mahnung und Fristsetzung berechtigt vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. 

 
5. Rücktritt durch den/die Teilnehmer/in (Stornierung) 
5.1 Ein Rücktritt vom Vertrag ist jederzeit möglich, muss 
jedoch wenigstens in Textform erfolgen. Maßgeblich ist 
der Zeitpunkt des Eingangs der Stornierung beim 
Veranstalter. 
5.2 Sofern in der Workshop-Ausschreibung nichts 
Abweichendes geregelt ist, gelten folgende Stornokosten: 
• bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn:       20 % der 

Teilnahmegebühr 
• 29. bis 22. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 30 % der 

Teilnahmegebühr 
• 21. bis 15. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 50 % der 

Teilnahmegebühr 
• 14. bis 8. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 60 % der 

Teilnahmegebühr 
• 7. bis 4. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 70 % der 

Teilnahmegebühr 
• ab dem 3. Tag bis Veranstaltungsbeginn oder bei 

Nichtantritt der Veranstaltung: 80 % der 
Teilnahmegebühr 

5.3 Die Stellung eines Ersatzteilnehmers ist nach 
vorheriger Abstimmung möglich. 
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6. Rücktritt oder Änderung durch den Veranstalter 
6.1 Der Veranstalter behält sich vor, bei Nichterreichen 
der Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Workshop-
Ausschreibung für den entsprechenden Workshop auf 
eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wurde, vom 
Vertrag zurückzutreten, spätestens jedoch  
• 20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von 

mehr als 6 Tagen 
• 7 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von 

mindestens 2 und höchsten 6 Tagen  
• 48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer 

von weniger als 2 Tagen. 
6.2 Der Veranstalter kann auch vom Vertrag zurücktreten, 
wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher 
Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In 
diesem Fall hat er den Rücktritt unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären. 
6.3 In den Fällen der Ziffer 6.1 und 6.2 werden bereits 
gezahlte Teilnahmegebühren unverzüglich und 
vollständig zurückerstattet, auf jeden Fall innerhalb von 
14 Tagen nach dem Rücktritt. Weitergehende Ansprüche 
der Teilnehmer/Innen bestehen nicht. 

 
7. Leistungsmängel 
7.1 Werden Leistungen nicht vertragsgemäß erbracht, 
kann der/die Teilnehmer/in Abhilfe verlangen. Er/Sie ist 
verpflichtet, dem Veranstalter einen aufgetretenen 
Mangel unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat 
gegenüber der Veranstaltungsleitung vor Ort, deren 
Kontaktdaten in den Veranstaltungsunterlagen stehen, zu 
erfolgen. Ist eine Veranstaltungsleitung nicht vorhanden 
oder erreichbar, so sind etwaige Mängel dem 
Veranstalter an dessen Sitz zur Kenntnis zu geben. 
7.2 Minderungsansprüche (§ 651m BGB) und 
Schadensersatzansprüche (§ 651n BGB) sind 
ausgeschlossen, sofern der Kunde die Mängelanzeige 
schuldhaft unterlässt und der Veranstalter infolge dessen 
keine Abhilfe schaffen konnte. 
 
8. Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung 

Besonderer Hinweis zu Offroad-, Outdoor- und 
Fahrzeugaktivitäten: Workshops können Tätigkeiten 
beinhalten, die erhöhte Risiken für Leben, Körper, 
Gesundheit und Eigentum mit sich bringen, insbesondere: 

• Fahren auf unbefestigten Straßen oder im Gelände 
• Arbeiten am oder mit Fahrzeugen 
• Outdoor- und Abenteueraktivitäten 
• Aufenthalt in abgelegenen Gebieten ohne 

naheliegende Infrastruktur und 
Gesundheitsversorgung 

Diese Risiken sind dem/der Teilnehmer/in bekannt und 
Bestandteil der Abenteuerreisen und vorbereitenden 
Workshops. Sie werden ausdrücklich akzeptiert. 
8.1 Der Veranstalter haftet im Rahmen der 
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für die 
gewissenhafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl 
und Überwachung der Leistungsträger und die 
ordnungsgemäße Erbringung der bestätigten Leistungen 
auf der Grundlage des jeweiligen Angebotes. 
8.2 Der Veranstalter haftet nach den gesetzlichen 
Vorschriften und in unbeschränkter Höhe für Schäden, die 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit durch ihn resultieren.  
8.3 Die vertragliche Haftung des Veranstalters ist bei 
anderen Schäden als nach vorstehender Ziffer 8.2 auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des/der Teilnehmers/in weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wird und soweit keine 
wesentlichen Vertragspflicht vom Veranstalter verletzt 
wird. Im Falle der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht ist die Haftung auf den typischerweise 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
8.4 Keine Haftung des Veranstalters besteht jedoch für 
Sachschäden, die aus typischen und vorhersehbaren 
Risiken von Offroad-, Fahr- oder Outdoor-Aktivitäten 
resultieren, sofern diese nicht auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlössigen Pflichtverletzung des Veranstalters 
beruhen. Hierzu zählen insbesondere, aber nicht 
abschließend: 
• Schäden an Fahrzeugen, Anhängern, Wohnmobilen 
• technische Defekte, Bergeschäden oder 

Folgeschäden 
• Verlust oder Beschädigung persönlicher 

Gegenstände 
• Sachschäden, die aus typischen Offroad- oder 

Outdoor-Risiken entstehen 

 
9. Versicherungen 
Sofern nicht anders vereinbart, sind im Reisepreis keine 
Versicherungen eingeschlossen. Der Veranstalter 
empfiehlt dem/der Teilnehmer/in ausdrücklich den 



 

                 

 

Abschluss folgender Versicherungen: 
Reiserücktrittkostenversicherung, 
Reisegepäckversicherung, Reiseabbruchversicherung, 
Reiseunfallversicherung, Reisekrankenversicherung. 
 
10. Weisungsrecht und Ausschluss von Teilnehmern 
10.1 Den Anweisungen des Veranstalters oder 
beauftragter Personen ist Folge zu leisten. 
10.2 Der Veranstalter kann Teilnehmer/innen bei: 

• grobem Fehlverhalten oder 
• Missachtung von Sicherheitsanweisungen, 

die zu einer Gefährdung Dritter der Reisegruppe oder des 
ordentlichen Reiseablaufs führen, ohne Anspruch auf 
Rückerstattung gezahlter Teilnahmegebühren von der 
weiteren Teilnahme ausschließen. Ersparte 
Aufwendungen des Veranstalters sind zu erstatten. 

 
11. Schlussbestimmungen 
11.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB 
unwirksam, undurchführbar oder lückenhaft sein, bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
11.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist – 
soweit gesetzlich zulässig – der Sitz der AO Abenteuer-
Touren GmbH. 
 
12. Veranstalter 
Veranstalter ist die 
AO Abenteuer-Touren GmbH 
In der Dalheimer Wiese 1 
55120 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 / 211 5314 
Whatsapp/Signal +4917655455565 
E-Mail: info@abenteuer-touren.de 
Internet: www.abenteuer-touren.de 
Geschäftsführer: Oleg Senenko, Konstantin Abert 
Amtsgericht Mainz HRB 50873 
Stand der AGB: Januar 2026 


